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praxiS
die rubrik «praxis» beantwortet fragen der Sozialhilfe­
praxis. SkoS­mitglieder haben die möglichkeit, konkrete
fragen an die SkoS­line zu richten (www.skos.ch, ein­
loggen ins intranet, rubrik «Beratung» wählen). ihre
fragenwerden von fachpersonen beantwortet, und ausge­
wählte Beispiele werden in der ZeSo publiziert.

SkoS l praxis l

Freizügigkeitskonto auflösen,
um Sozialhilfe zurückzuzahlen?

frage
Herrn Müller, alleinstehender Sozialhilfebezüger, wurde
rückwirkend eine ganze IV-Rente zugesprochen. Er er-
hält, ebenfalls rückwirkend, Ergänzungsleistungen (EL).
Da er zum Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit
keiner Pensionskasse angeschlossen war, hat er keinen
Anspruch auf eine Rente aus der beruflichen Vorsorge.
Das BVG-Guthaben von Herrn Müller liegt auf einem
Freizügigkeitskonto. Es stellen sich nun folgende Fragen:
1. Muss sich Herr Müller das Freizügigkeitsguthaben

auszahlen lassen?
2. Darf aufgrund des nun liquiden Vermögens eine

Rückforderung für bezogene Sozialhilfe vor IV-
Renten-Beginn verlangt werden?

3. Darf dieses Vermögen für die Rückerstattung der durch
die IV- und EL-Nachzahlung nicht gedeckten Sozialhil-
fekosten ab IV-Renten-Beginn verwendet werden?

grundlagen
Die Freizügigkeitsverordnung erlaubt die Auszahlung von
Freizügigkeitsleistungen vor Erreichen des Rentenalters.
AusdemSubsidiaritätsprinzipergibtsich,dassLeistungen
der 2. Säule der Sozialhilfe grundsätzlich vorgehen. Um
jedoch dem Ziel der 2. Säule – Sicherung der gewohnten
Lebenshaltung als Ergänzung der Leistungen der ersten
Säule – Rechnung zu tragen, soll von Sozialhilfebezie-
henden ein Vorbezug dieser Leistungen erst dann ver-
langt werden, wenn sie eine AHV- oder eine ganze IV-Ren-
te beziehen (SKOS-Richtlinien 12/08, Kapitel E.2.5).

Bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen wird
das Freizügigkeitsguthaben berücksichtigt. Konkret wird
gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG ein Fünfzehntel sei-
nes gesamten Reinvermögens, soweit es 25000 Franken
übersteigt, als Einnahme angerechnet (ELG, SR831.30).
Da Ergänzungsleistungen der Sozialhilfe vorgehen, ist es
sachgerecht, wenn auch bei der Ausrichtung von Sozial-
hilfeleistungen die Vorsorgeguthaben berücksichtigt wer-
den (SKOS-Richtlinien 12/08, Kapitel E.2.5).

Die SKOS-Richtlinien sehen eine Rückerstattungs-
pflicht unter anderem bei grösserem Vermögensanfall
vor. Das Erreichen der wirtschaftlichen Selbstständig-
keit ist jedoch die primäre Zielsetzung der Sozialhilfe.
Wenn Herr Müller mit den Freizügigkeitsleistungen die
erhaltene Sozialhilfe zurückzahlen müsste, würde die
Zielsetzung der 2. Säule unterlaufen, und seine finan-
zielle Selbstständigkeit würde geschmälert. Die Freizü-

gigkeitsleistungen sind deshalb ausschliesslich für den
laufenden Lebensunterhalt zu verwenden.

Durch die Anrechnung eines Vermögensverzehrs ver-
ringert sich die Höhe der Ergänzungsleistungen. Dies
kann dazu führen, dass IV- und EL-Nachzahlungen ins-
gesamt die für die gleiche Periode ausgerichteten Sozial-
hilfeleistungen nicht decken. Hätte sich die Ausrichtung
der IV-Rente und der Ergänzungsleistungen nicht ver-
zögert, hätte Herr Müller bereits früher sein Freizügig-
keitsguthaben anzehren und die Sozialhilfe hätte keine
Leistungen erbringen müssen. Unter strikter Beachtung
der Zeitidentität ist demnach eine Verrechnung der aus-
gerichteten Sozialhilfeleistungen mit dem ausbezahlten
Freizügigkeitsguthaben zulässig.

antwort
1. Wenn IV-Rente undELHerrnMüllers soziales Existenz-

minimum nicht decken, kann die Sozialhilfebehörde
von ihm verlangen, dass er sich gestützt auf Art. 16 Abs.
2 der Freizügigkeitsverordnung (FZV, SR 831.425)
seine Altersleistung vorzeitig auszahlen lässt.

2. Die ausgelösten Freizügigkeitsguthaben sollen zur
ergänzenden Deckung des aktuellen und künftigen
Lebensunterhaltes eingesetzt werden. Dies schliesst
eine Rückerstattung von ehemals bezogenen Sozial-
hilfeleistungen aus.

3. Vom Grundsatz des Rückerstattungsverbots ist die
zulässige Verrechnung zu unterscheiden. ImRahmen
des von der EL angerechneten Vermögensverzehrs ist
eine periodengerechte «Rückerstattungsforderung»
aus dem Freizügigkeitsguthaben zulässig. ¢

für die SkoS­line
heinrich dubacher

Bernadette von deschwanden

wenn iV­rente und ergänzungsleistungen für den lebensunterhalt nicht reichen, muss
der Betroffene das freizügigkeitskonto auflösen. Vor Beginn des rentenbezugs erhaltene
Sozialhilfe muss er davon aber nicht zurückerstatten.
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